
Rudolf Schunck 

Zur ,,Personalpralatur" 
des ,,Opus Dei'' 

Nicht ohne Überraschung wurde letztes tion" entspricht '· Es war eine Entschei
Jahr die Nachricht über die Errichtung dung mit Bedacht; die Kirche faBte sie 
des Opus Dei als Personalpriilatur auf- mit ausgepragtem Gespür für r.~chtlic~e 
genommen, die, nach einer bedachten Formen. Indessen konnten uber die 
Entscheidung bereits am 23. August Dringlichkeit der Sache kaum Zweüel 
1982 l verkündet, seit dem 28. November . bestehen: ~In der Tat hat das Opus 
1982 2 rechtskriiftig ist. lndessen gehort Dei ... bislang in der allgemeinen Ge
die konkrete Verwirklichung von Kon- setzgebung der Kirche noch nicht die 
zilsgedanken ohnehin zu den Grundmo- · geeigneten und ausreichenden Normen 
tiven des Pontüikats Johannes Pauls 11. für seine angemessene kanonische Ein
Den Hintergrund dieser Entscheidung ordnung gefunden." 1 

bildete die Betonung des allgemeinen Seit dem 24. Februar 1947 hatte das 
Rufs zur Heiligkeit, die sich wie ein ro- Opus Dei als erste derartige Einrich
ter Faden durch die gesamten Doku- tung piipstlichen Rechts die kirchen
mente des 11. Vatikanums zieht: "Wenn rechtliche Form eines Sakularinstitutes, 
also in der Kirche nicht alle dieselben die damals noch am wenigsten ungeeig
Wege gehen, so sind doch alle zur Heilig- néte LOsungsfprm. Sie wurde durch die 
keit berufen und haben den gleichén 'Apostoli!iche Konstitution "Provida Ma
Glauben erlangt in Gottes Gerechtig- ter Ecclesia" von Pius XII. erméiglicht •. 
keit" (.,Lumen Gentium", Art. 32). Ungeeignet war sie insofern, als sie dem 
Das Gründungscharisma des seit dem 2. Geist des Opus Dei eigentlich nicht ent
Oktober 1928 bestehenden Opus Dei ist sprach •. Auf eine Frage an den neuer
eben von dieser Gruridwahrheit' 3 ge- nannten Priilaten A del Portillo, warum 
priigt; ihm ist es um die VerantWorturig nicht . n~ch einer bekannteren juristi
aller Gliiubigen ~ gerade auch der Laien schen F.orm gesucht wurde, antwortete 
- für ihre Heiligkeit zu tun, um ihre Ver- er diesbezüglich: .. u~ser Geist und die 
pflichtU.ng zum Apostolat und zur Heili- ,Art unseres ·Apostolates sind ganz und 
gung der perséinlichen Arbeit . "Eme gar der Welt zugewandt. Daher mu13ten 

. Neuheit, so alt wie das Evangeliu.m., die alle die Losungen ausscheiden, die den 
Menschen aller Art und jeglicher Sitüa- Ordensleuten bzw. den lnstitutionen ei· 
tion - ohne Unterschied der Rasse, der gen sind, die dem besonderen Stand in 
Nationalitiit, der Sprache - die beglük- der __ Kirclie . verpflichtet sind, der sich · 
kende Begegnung mit Jesus Christus 1n früher ,Stand der Vollkommenheit' 
den Beschiiftigungen des Alltags erméig- nannte und heute als ,Gott-geweihtes
licht. Eine Neuheit, die zugleich einfach Leben' bezeichnet wird." 11 Es fehlte je
ist, so wie es die Neuigkeiten des Herrn doch dámals an einem geeigneten juri
immer sind." ' . stischen lnstrumentarium, das dem 
Diese durch und durch laikale Spiritua- Griiridungscharisma des · Opus Dei un
litiit lliBt sich naturgemliB mit Struktu- verfiilschter hiitte entsprechen konnen. 
ren des Ordensrechts nicht fassen. "Lu- Bereits 1962 trug der Gründer des Opus 
men Gentium" betonte, dall den Laien Dei diese Schwierigkeiten vor und bat 
e~e ~dere Berufung eigen ist als dem um eine entsprechende LOsung. Das II. 
ge1stlichen oder dem Ordensstand: nSa- Vatikanische Konzil sollte sie dann er
che der Laien ist es, kraft der ihnen ei- méiglichen; es sah die Errichtung von 
genen Berufung in der Verwaltung und Personalpriilaturen vor, die "aus aposto
gottgemiil3en Regelung der zeitlichen lischen Gründen zur Verwirklichung be
Dinge das Reich Gottes zu suchen" (LG, sonderer pastoraler lnitiativen zugun
Art. 31). sten verschiedener sozialer Gruppierun
Der Gründer des Opus Dei, der 1975 ver- gen in bestimmten Gegenden bzw. Llin
storbene Msgr. Josemaria Escrivá de dem bzw. in der ganzen Welt" errichtet 
B.alagu~~· ist ,.gerade im Hinblick auf werden kéinnten (PO, Art. 10) (11). Paul 
diese für das Leben der Kirche so VI. priizisierte diese Bestimmungen im 
fruchtbare Kemaussage des konziliaren Motuproprio ,Ecclesiae Sanctae" vom 6. 
Lehramtes einmütig aI,;; des_~en Vorliiu- August 1966.' "Nichts spricht dagegen", 
fer an~rkannt worden (Eroffnungsde- heillt es dort, ,.daB Laien ... aufgrund von 
kret semes Selig- und Heiligsprechungs- Abmachungen mit der Priilatur sich 
prozess~s vo~ 19. Februar 1981 '). dem Dienst an den Einrichtungen und 
Durch die Errichtung als Personalpriila- Untemehmtirigen derselben widnien." u · 
tur hat .das Opus Dei nun e_ine Rec~:S- Di': jetzt erfolgte Errichtung des oi:>us 
form, die ':voll .und ganz semem Grun- Dei als Personalpriilatur ist die erste 
dungschansma und der sozialen und· Anwendung der konziliaren Dokumen
apostolischen Wirklichkeit der Institu- te 13. 
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MerKmaie oer rra1acur 
Einige wesentliche Merkmale dieser 
Personalpriilatur sollen hier aufgezeigt 
werden wie auch einige charakteristi
sche Züge des Opus Dei, wie es sich seit 
1928 zeigt. 
Es handelt sich um eine internationale 
Personalpriilatur mit Sitz in Rom, der 
Msgr. Alvaro del Portillo 14 als Priilat 
vorsteht. Der Priilat übt - rechtlich ei-

. nem Ordinarius proprius gleichgestellt
eine ordentliche Regierungs- und Juris
diktionsgewalt aus. Sie bezieht sich frei
lich allein auf die spezifischen apostOli
schen Ziele der Personalpriilatur 11, so 
dall sie ihrem Gegenstand nach wesent-

. lich unterschieden ist von der Jurisdik
tionsgewalt, welche die Dfüzesanbisch
Ofe bei der gewéihnlichen Seelsorge (cu
ra animarum ordinaria) über ihre Un
'tergebenen wahrnehmen 19• 

Laien der Pralatur 
Die dem Opus Dei eingegliederten 
Laien - es sind über 70 000 aus 87 Llin
deri:i, Manner und Frauen, verheiratet 
oder ledig, áus den verschiedensten Be
rufen und sozialen Schichten - unterste
hen daher ausschlieBlich in dem Be
reich der Gewalt des Priilaten, der sich 
auf die besonderen asketischen und apo
stolischen Ziele der Priilatur selbst be
zieht n. Diese Laien bilden nach dem so
zialen Aspekt in der Gesellschaft in kei
ner Weise eine elitiire Gruppe. Sie 
schlieBen sich der Personalpriilatur 
durch eine vertragliche Vereinbarung 
an, die den gleichen Verbindlichkeits
charakter hat wie jeder ehrenhafte zivi
le Vertrag. Über diese vertragliche Bin
dung heillt es in der réimischen Erklii.
rung: .. Die Laien, die der Priilatur einge
gliedert werden, erlangen keine neue 
personliche oder kirchenrechtliche Stel
lung, sie bleiben normale Gliiubige und 
verhalten sich als solche in ihrer gesam
ten Tiitigkeit und insbesondere iÍl ihrem 
Apostolat." 11 . 

Mithin bleiben sie auch de.r Jurisdiktion 
ihres jeweiligen Ortsbischofs in ali dem 
unterstellt, in dem die anderen Gliiubi
gen ihr unterstehen. Spezifisch für ihre 
Zugehéirigkeit zum Opus Dei ist die 
,;Obemahme schwerer und qualifizier
ter Verpflichtungen" zur "Erreichung 
·des apostolischen Zwecks der Priila
tur" 11 und die Bildung und Hilfe, die sie 
dazu von der Priilatur erhalten. "Der 
Geist und das Ziel des Opus Dei", heillt 
es weiter in dem vatikanischen Doku
ment, ,.unterstreichen den heiligenden 
Wert der gewéihnlichen Arbeit, das heillt 
die Pflicht, sich in dieser Arbeit zu heili
gen, sie selber zu heiligen und aus ihr 
ein Werkzeug des Apostolates zu ma
chen 20; die Arbeit und das Apostolat der 
· Angehéirigen der Priilatur werden daher 
normalerweise im · Milieu und in den 
Strukturen der weltlichen Gesellschaft 
ausgeführt, wobei die · allgemeinen 
Richtlinien beachtet werden, die ~ d~s 
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Blbll•lle R~ls~n 
5. OFFENER BRIEF 
Sehr geehrter Herr Pfarrer, 
Sie kennen sich In Jordanlen nicht aus und zogern darum, 
für lhre Gemeinde eine kombinierte Fahrt Jordanien und Is
rael zu buchen. Sie haben recht. Doch unser Reisedienst 
mochte lhnen eine Moglichkeit geben, Jordanien kostenlos 
kennenzulernen. Wenn Sle wirklich eine Gemeindereise mit 
uns planen und vorbereiten wollen, dann geben wir lhnen 
so viel Hilfe, wie wir konnen. Wir mochten, daB lhre Teilneh
mer eine fruchtbare Fahrt erleben. Dies wird nur moglich 
sein, wenn Sie seibst die Besuchsorte vorher gesehen und 
sich anhand der Literatur vorbereitet haben, die wir lhnen 
nennen. 

lnforrriatlonsre/sen Jordanlen 
planen wir für Mal und Juni 1983. Eine der beiden Fahrten 
wird zwei Tage Jerusalem einschlieBen. Auf dies-e Weise ler
nen Sie auch die Grenzformalitaten an der Jordanbrücke 
kennen. Die zweite Vorbereitungsreise führt neben den 
wichtigsten Orten in Jordanien nach Damaskus. Falls Sie an 
eine Gemelndereise denken, die Syrien berücksichtigt, 
ware dann dies die richtige lnformationsreise. 
Damit Sie sich schon jetzt ein erstes Bild über die Preise 
dieser Fahrten .zu belden Se/ten des Jordsn• machen 
konnen, nenne ich lhnen die Teilnehmerkosten und unsere 
vorbereitete Programmauswahl. Wir haben zunachst" neun 
verschiedene Reisetypen erarbeitet, bieten jede Fahrt zu el
nem echten Pauschalpreis (die selbst die im Land erwarte
ten Trinkgelder und die leider unvermeidliche .Brücken
steuer· bei der Ausreise von Israel einschlieBen!) und nach 
einem verantworteten Reiseverlauf. 

Komblnlerte Fahrten 
Jordanlen und Israel 
Unsere Sonderpreise garantieren wir bis zum 28. Februar 
1984. Sie beziehen sich auf Gruppen mit 40 Teilnehmem 
und Unterkunft in Zwei-Sterne-Hotels und Hospizen. Geme · 
nennen wir die Preise für klelnere Gruppen und anspruchs
vollere Unterkunft auf Anfrage. 
9 Tage jordanien und Israel 

10 Tage Jordanien und Israel 
11 Tage Jordanien und Israel 
13 Tage Jordanien und Israel 
14 Tage Jordanien und Israel 
15 Tage Jordanien und Israel 
16 Tage Jordanien und Israel 

1298,-DM 
1398,-DM 
1450,-DM 
1620,-0M 
1650,-DM 
1698,-DM 
1770,-DM 

Sicher konnen diese Preisangaben nicht alias sagen. Sie 
signalisieren aber doch, daB Sie in den nachsten Monaten 
an die Gemeindereise denken sollten. Günstigere Preise 
konnen wir kaum mehr erwarten. Unsere Partner in Amman 
und J~rusalem haben alles getan, dieses günstige Angebot 
moglich zu machen. 

Zu allem hin buchen Sie beim einzlgen Reisedienst der 
Oeutschen Bibelgesellschaft und des Katholischen Bibel
werks 20 Jahre Erfahrung und die Mitarbeit elnes erfahre
nen Teams, das sich lhrer Wünsche vol! und ganz annimmt. 
Geme berate lch Sie umfassend über lhre Gemeindereise 
nach Jordanien und Israel. Soweit Sie an der kostenlosen 
lnforrnationsreise · lnteresslert sind, lassen Sie mich dies 
bald wissen. 

Mit freundlichem Gru8 
lhr Kurt A. Speidel, lm Hause 

·11111/IRlle Relssn 
SilberburgstraBe 1~1·7000 Stuttgart 1 ·Tel. 0711/626005 

Ideal e 
Geschenke·. 
Soeben erschienen: 

Ucht·Zelchen 

Texte von Volker Gohrum zu 
den Bildem von Martín Fuchs 
21 x 23,5 cm, 72 Seiten mit 34 
-vlerlarblgen Abbildungen. 
Pp. lam. 19,80 DM 
ISBN 3-451-19740-5 

Bereits In 2. Auflage seit 
Erschelnen im Sommer 1982: 

Wasser·Zelchen 

Texte von Volker Gohrum zu 
den Bildern von Martín Fuchs 
21 x 23,5 cm, 72 Seiten mil 34 
llferfarblgen Abbildungen. 
,Pp. lam. 19.BO DM 
ISBN 3-451-19656-5 

Bereíts in 11. Auflage seit 
Erscheinen 1981: 

Pflücke den Tag 

T exte von Margot BickeJ zu den 
8ildern von Hermann Steigert 
21 x 23,5 cm, 72 Selten mit 34 
vlerfarblgen Abblldungen. 
Pp. lam. 19,BO DM 
ISBN 3-451-19297-7 

Bereíts In 4. Auflage selt 
Erscheinen im Frühjahr 1982: 

Wage zu triumen 

Texte von Margot Bickel zu den 
Bildem von Hermann Steigert 
21 x 23,5 cm, 72 Seiten mil 34 
vierfarbigen Abbildungen. 
Pp. lam. 19,BO DM 
ISBN 3-451-19602~ 

Berelts In 3. Auffage seit 
Erscheinen im Sommer 1982: 

Arigelika Vogel 

lch milchte elne Blume aeln 

21-x 23,5 cm, 72 Seiten mit 41 
farbigen Abbildungen. 
Pp. 18ll). 19.BO DM 
ISBN 3-451-19663-8 

herder FreblV. 
Bael. Wlll 

4!1 

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei



4•1"'""""~ .. -- -""· --·'-'•• ..,'W.•'W•- ·---- -----
gen Stuhl als auch ven den DiOzesan
bischofen erlassen werden." n Es geht 
also nicht um eine Abgrenzung der Ju
risdiktions-Kompetenzen, sondern um 
die tiefe Einsicht, da6 unter Leitung des 
Ortsbischofs dieser selbst, der Klerus 
und die Laien gemeinsam ihre Aufga
ben für den Aufbau der Kirche und des 
Reichs Gottes wahrzunehmen haben 22

• 

Priester der Pralatur 
Die Gewalt des Priilaten umfa6t auch 
die Leitung des in der Prfilatur inkardi
nierten Klerus, für dessen Ausbildung, 
Hinführung zuro Priestertum und Wei
terbildung er Sorge trligt 22• Der Klerus 
der Prfilatur mu.6 notwendigerweise im
mer aus ihr selbst hervorgehen, d. h. aus 
den der Priilatur bereits angehéirenden 
Laien: Zum einen, weil nur so eine spezi
fische Bildung für die apostolische Ziel
setzung der Priilatur gewlihrleistet ist; 
zuro anderen, weil der jeweiligen Diéize
se kein Priesteramtskandidat, kein Dia
kon und kein Priester éntzogen werden 
kann; wie im nachsten Abschnitt nliher 
dargelegt werden soll · 

Die Priesterliche Gesellschaft 
vom Heiligen Kreuz . 
Zugleich mit der Personalpriilatur Opus 
Dei wurde am 28. November 1982 die mit 
ihr untrennbar verbundene Priesterli
che Gesellschaft vom Heiligen Kreuz - · 
"per modum unius" - errichtel Es han-

. delt sich um éine "Vereinigung, der Prie
ster des Diéizesanklerus angehoren kon- . 
nen, die die Heiligkeit in der Ausübung 
des eigenen Amtes gemii6 der Spiritu
alitlit und der asketischen Praxis des 
Opus Dei Snstreben wollen" 24• Der Prli
lat der Personalprfilatur Opus Dei steht 
ihr in Personalunion als ihr Generalprii
sident vor. Der Diéizesanklerus gehort 
damit nicht dem Klerus der Priilatur. 

' an 25, sondern bleibt in jeglicher Hin
sicht ausschlieBlich unter der Jurisdik
tion des eigenen Ortsordinarius, nach 
wie vor der Diéizese voll eingegliederl 
Msgr. Alvaro del Portillo drückte dies in 
einem soeben erschienenen Interview 
wie folgt aus: "Genau das (die Heiligung 
des Priesters in der Ausübung seines 
Amtes) ist das Ziel der Priesterlichen 

. Gesellschaft vom Heiligen Kreuz, die 
sich darum bemüht, ihre Mitglieder in 
spiritueller und asketischer Hinsicht zu 
betreuen; dabei bleibt der kanonische 
Gehorsam, den diese PrieSter ihrem ei
genen Bischof schulden, nicht nur unan
getastet, sonder er wird noch gestlirkl 
Es gibt aiso kein Problem eines doppel
ten Gehorsams, der zu Konflikten füh
ren konnte: und das aus dem einfachen 
Grund, weil diese Priester im Rahmen 
der neuen Form, die die Errichtung des 
Opus Dei als Priilatur bildet, keinen dop
pelten Vorgesetzten haben - den eige
nen Bischof und den internen Vorge-
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· ~~;;--~¡~~ige~~ ~ij.;;Jl~h 'jeder seinen Bi-
schof." 21 

Mit der rechtlichen Regelung tritt noch 
deutlicher die Haltung des Opus Dei 
hervor, da6 niemand - auch kein DiOze
sanpriester - seinen Platz verlassen 
mu.6, um heilig zu werden, weder irt 
praktischer noch in rechtlicher Hin
sicht Gleichzeitig wird damit der vom 
II. Vatikanischen Konzil ausgedrückte 
Wunsch erfüllt, nach dem Vereinigun-

. gen zu fürdern sind, "die nach Prüfung 
ihrer Satzung von der zustandigen 
kirchlichen Autoritlit durch eine geeig
nete und entsprechend bewahrte Le
bensordnung sowie durch brüderliche 

· Hilfe die Heiligkeit der Priester in der 
Ausübung ihres Dienstes fürdern und 
auf diese Weise dem ganzen Priester
stand dienen méichten" (PO, Arl 8; vgl. 
auch Enzyklika "Sacérdotalis Coeliba
tus", Nr. 80) 21• 

Die Er:richtung der· Personalpralatur 
vom Heiligen Kreuz und Opus Dei ist 
ein weiterer Schritt auf dem Weg der 
Verwirklichung des 11. Vatikanischen 
Konzils, vor allem in der von ihm ange
regten Wiederbesinnung auf die spezifi-
sche Berufung der Laien in der Kirche. 
Sie bedeutet die erstmalige Anwendung 
einer vom Konzil vorgesehenen Rechts
form, welche die Pastoral der Ortskir
chen harmonisch erganzen soll. n Wie die 
erwlihnte Erkllirung zum Ausdruck 
bringt", schreibt Kurienkardinal Baggio 
in einer Erlauterung, "werden dabei alle 
legitimen . Rechte der Ortsbischéife ge
wahrl Zugleich wird durch Gesetze of
fentlich-piipstlichen Rechts· einer- Ein
riclitung mit sicherer Lehre und loberis- · 
wertem apostolischem Eüer der passen
de kirchliche Rahmen verliehen." 21 

• VgL die Presseveriiffentlich;.,,gen, z. B. Neue Zürcher 
Zeitung vom .25. 8. 1982; Le Figaro vom 25. 8. 1982; Die 
Welt vom 9. 9. 82 und vom 6. 12. 1982, S. 7; Das Neue 
Volk vom 29. 9. 1982, S. 9; und Die Presse, Wien, vom 
28.12.9. 8. 1982. 

. • L' Osservatore Romano (!tal Ausgabe) vom 28. 11. 1982 
mit einer Erklirung der Kongregation fUr die BischOfe, 
abgegeben durch Sebastiano Kard. Baggio; Priifekt, 
und Lucas Moreira Neves, Titularen:bischof von Feradi 

. Maggiore, Sekretar. Weiterlún sind In derselben Ausga
be eine Erldiirung des Untenekretirs derselben Kon
gregation, Mligr. Marceno Costalunga: ,.Die Errichtung 

. des Opwi Dei ala Personalprlilatur" und die Erliiuterung 
von Sebastiano Kardinal Baggio zwn selben Thema er
achienen (siehe auch L' Osservatore Romano, deutsch· 
spraclúge Ausgabe vom 10. 12. 1882). 
• Msgr. Marcello Costalunga. L a. O. - Grundlegend ZW' 
Geschlchte des Opua Dei: S. Berna!, Msgr. Escrivá de 
Balaguer, Auheichnungen liber den Gründer des Opus 
Dei, Koln 1978; Fran~is Gondrand, Aupas de Dieu (Jo
semarla Escrivá de Balagutt, fondateur de !'Opus Dei). 
Paris 1982. 
•S. Bemal, L LO~ S. 130; vgl. auch die Beschreibung 
der anderen charakterlstischen Merkmale z.. B. der 
Universalitit, des Pluralismus, der Stellung der Frau 
und der Prlester im Opus Dei bei: J. DreiJlen in: Anzel- . 
ger für die Seelsorge, Ausg. llO (1981, Nr. 12); vgl. auch 
die Aussagen des II. Vatikanischen Komi!s über die all
gemeine Berufung zur Heiligkeit In der Kirche in .Lu
men Gentiwn", Art. 311-42.; vgl. lúerzu femer das De
kret Apostolicam Actuositatem, Art. 3. 
• Vgl. deutscllen Text. In: lnformationsblatt Nr. 4, Kiiln 
1981, S. 3. 1 M. Costalunga, L L O. 
1 M. Costalunga, L L 0. • AAS 39 (1947) S. 114-124. 
1 Vgl. J. Herranz. Die Entwicklung der Sákularinstitute, 
In: The Jurist XXV/2 (Aprll 1965), Washington. . 
'" Vgl. Gespriich mit dem neu emannten Priilaten des 
Opus Dei, Dr. Alvaro del Portillo, in: Deutsche Tages
post. 10111. 12. 1882, s. 5. 
" Dieses Konzibdekret wurde am 7. Dezember 1965 In 
der Konzilsaula 11erabschiedet und am selben Tage pro
mulgiert. Am 2. Dezember 1965 wurde In einer Teilab
stimmung über die apens!o Modorum des Kap. II -

gab sich folgen<le :Stimmvert.etlung: i3Ul sttmmt>erech
tigte Konzilsviiter; placet 2262; non placet 38; nullum 1. 
Vgl. Schema decreti de presbyterorum ministerio et vi
ta. Textus recognitus et Modi a Patrlbus conciliaribus 
propositi a commissione de disciplina cleri et populi· 
christiani examlnati, Typis Polyglottiis Vaticanis 1965; 
in: Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Va
ticani Secundi, vol. IV, pars VII, S. 232 und 610. Hieraus 
zeigt sich der eindeutige Wunsch der KonzilsvAter, Per
sonalprB.latu.ren z:u ermOglichen. 
" Das Konzil dachte dabei nicht allein an die Priester, 
sondem auch an die Laien, wie aus den Ausführungs
bestimmungen hervorgeht. Vgl. Motuproprio Ecclesiae 
Sanctae, Nr. 4; vgl. auch M. Costalunga, a. a. O. 
11 Im Laufe der Beratungen der Kongregation des Hei
ligen Stuhles für die Bischofe sind aus mangelnder ln
fonnation heraus verschiedene Gerüchte über den An
trag des Opus Dei auf Anderung seines juristischen 
Status in Umlauf gekommen, die vom Heiligen Stubl 
und vom Sekretarlat des Opus Dei auch dementiert 
wurden. Der tatsiichliche Wert solcher ungesicherten, 
aber dem Leser einfach weitergegebenen lnfonnatio
nen über das Opus Dei und seinen Antrag auf eine Um
wandlung seines juristischen Status sei an einem Bei
spiel erlautert. In der Herderkorrespondenz, Januar 
1980, S. 9, wlrd im Artikel .Opus Del - weltweite Dioze
ser', gezeichnet von G. B., behauptet: .Nach ,Vida Nue
va' (24. 11. 79) hat diese Kongregation den Antrag im 
Juni abgelehnt. Kardinal Baggio sel seither bemüht, Bi
schofe für den Antrag zu gewinnen.• Was aber tatstich
lich im Juni 1979 geschah, berlchtet Kardinal Baggio, 
der Priifekt dieser Kongregation, selbst. wobei er den 
historischen Werdegang dieser Beratungen in vier 
Punlcten zusammenfallt. deren erste belden fUr unse
ren Zusammenhang entschei<Jend 1ind: .Darwn 
brauchte die Durcliliihrung einer solchen Aufgabe ei
nen Jangen Weg, auf dem sich vier Etappen unterschei
den lassen: l. Allgemeine Erorterung der Frage am 28. 
Juni 1979. 2. Bildung einer Fachkommission, um die 
Anweisungen der Konzilsviiter und den Willen des Pap
ste.. zu erfüllen; lnnerhalb eines Jabres (Februar 1980 
bis Februar 1981) untersuchte &le in 25 Arbeitssitzun
gen alle hlstorlschen, juristischen und pastoralen, insti
tutionellen wie veñahrensmlilligen Aspekte der Fragen 
(Sebastiano Kardinal Baggio, .Un bene per tutta la 
Chiesa", in: L'Osservatore Romano. Ita!: Ausgabe vom 
28. 11. 82, S. 3). Der Antrag wurde also in der ordentli
chen Versammlung der Kongregation für die Bischofe 
erortl!rt und zur weiteren Bearbeitung an eine Fach
kommission übergeben. Eine Versammlung der Kon
gregation, auf der der Antrag des Opus Dei auf seine 
rechtliche Umwandlung einer Abstlmmung unterzogen 
und abgelehnt worden sei, hat nie stattgefunden. 
"Msgr. Alvaro del Portillo wurde am 15. 9. 1975 eln
stimmlg zwn Nachfolger von Msgr. Escrlv! de Balaguer 
gewiihlt. 
"Vgl. die Erkliirung der Kongregation für die Bischofe, 
a. a. O., Nr. lila. 
" Dies . ist gerade der wesentliche Unterschied zur 
Rechtsreform der Personaldiozese bzw; der Praelatura 
nullius, die sich durch ihre Exemption von den Ortskir
chen hervorheben, ein dem Wesen des Opus Dei kon-. 
trürer Rechtscharakter. . 
" Erkliirung der Kongregation für die Bischofe, a. a. O, 
Nr. IIla und b. 
" Ebda. Nr. llb; dazu heiBt es femer In Nr. IVb: .Die 
der Prálatur Opus Del eingegliederten Laien bleiberi 
Glaubige der Diiizese, in welcher sie ihr Domizil oder · 
Quasidomizil haben. Sie unterstehen also der Jurisdik- . 
tlon des Diozesanblschofs In allem, was vom Recht für 
die Glaubigen im allgemeinen festgelegt lst." 
" Erklirung der Kongregation für die Bischofe, a. a. O., 
Nr. le. . '-. 
u Die Spirltualitat des Opus Dei zelgt sich In klarer 
Weise in den Schriften seines Gründers, in denen Msgr . 
Escriv! de Balaguer vom Wesen dieser Heiligung der 
beruflichen Arbeit und der Erfüllung der gewiihnlichen 
Pflichten .des christlichen Alltags schreibt. Eigem er
wiihnt werden sol! das neueste; in deutscher Sprache 
veroffentlichte Werk: Josemarla Escrlvi de Balaguer, 
Der Kreuzweg, KO!n 1982: .Denn dort (am Kreuz) will 
Jesus erboht werden: mltten im Gel.Ose einer Fabrlk, 
·einer Werkstatt. In der Ruhe einer Bibliothek, im Liirm ' 
der Strallen, In der Stllle der Felder, In der Geborgen~ 
heit des Zuhause ebenso · wle in einer Versammlung 

. oder auf dem Sportplatz ... Wo immer ein Chrlst sich 
um ein redliches Leben bemüht, da soll er durch seine 
Liebe das Kreuz Christl aufrlchten. Und dieser Chrl
stus am Kreuz wird alles an slch ziehen•, ebda, S. 102. 
u Erklirung der Kongregation für die Bischofe, Nr. lle. 
" V gl. A. del Portillo, El obispo diocesano y la vocacl6n 
de los laicos, In: Episcopale Munus. Recueil d'études sur 
el ministere épiscopal offertes en hommage a Son Ex
cellence Mgr. J. Gijsen, Assen (Niederlande), 1982, S. 
18~206. 
u Vgl. Erklirung der Kongregatlon fUr die Blschlife, 
a. a. O~ Nr. lllc. Es ist.somit klar, dall die der Prtilatur 
angehiirigen Prlester für ihre seelsorgliche Arbeit ge
genüber Nichtmitgliedem des Opus Dei wie bisher der 
Amtsvollmachten (facultates ministeriales) der zustiin
digen DiOzesanbischofe bedüñen. 
" Ebda. Nr. VI u VgL ebda. 
"VKL Gespriche mit dem neuemannten Prálaten des 
Opus Dei, Dr. Alvaro del Portillo, in: Deutsche Tages
post. 10111. Dezember 1982, S. 5. 
"Zwn Naturrecht der Vereinigungsfreibeit (ein iw 114· 
tivum) vgL A. del Portillo, Glaubige und Laien in der 
Kirche, Paderborn, 1972, S. 91-100. 
aa S. Kardinal Baggio, L a. 0. 
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